
Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 
 

SCHULDEN 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und kein Ausweg ? 

 
 
 
Geht es Ihnen auch so, dass ... 

 ... Sie mit Ihrem Einkommen kein Auskommen mehr haben 

 ... Ihnen der Schuldenberg über den Kopf wächst 

 ... Stapel unbezahlter Rechnungen Ihre Schubladen füllen 

 ... die vielen Mahnschreiben  Ihnen nachts den Schlaf rauben 

... kurz: dass Ihnen das Wasser finanziell bis zum Hals steht ? 
Dann sollten Sie nicht länger untätig abwarten und den Kopf in den Sand stecken. Es gibt doch die ... 

Schuldenberatung 
 
 

Wir HELFEN Ihnen weiter ! 
Die AWO bietet im Nordkreis des Kreises Viersen und der Stadt Willich qualifizierte und spezialisierte 
Schuldnerberatung an. Die professionellen Mitarbeiter unseres Beratungsteams verfügen allesamt über 
eine qualifizierte Berufsausbildung und langjährige Berufserfahrung.  

 
 

Was ist eigentlich  
SCHULDNERBERATUNG ? ? 
 Die Schuldnerberatung der AWO hilft Ihnen bei Ihren Schuldenproblemen. Unsere Beraterin und 
unsere Berater wollen mit Ihnen zusammen einen Ausweg aus dem Schuldensumpf finden. 
  
Diese Hilfe kann zum Beispiel darin bestehen, 
  

 Ihnen und Ihrer Familie den Umgang mit dem Schuldenfrust zu erleichtern und neue Perspektiven 
aufzuzeigen, 



 Probleme mit Arbeitgeber, Vermieter oder Behörden zu besprechen und gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen, 

 Vorschläge zu machen, wo gegebenenfalls Ausgaben eingespart werden können, 

 Ansprüche auf soziale Leistungen zu klären  

 im Zusammenwirken mit den Gläubigern Zahlungspläne zu erarbeiten. 
  

Allerdings:  
Wegzaubern können auch wir Ihre Schulden nicht, wohl aber Ihnen einen sozialen Neuanfang 
erleichtern.  
Unsere Schuldnerberatung hilft Ihnen, Ihre Schulden loszuwerden, auch wenn dies oft sehr lange 
dauert und viel Geduld erfordert. Unsere Beraterin und unsere Berater begleiten Sie auf diesem Weg 
und helfen Ihnen, durchzuhalten.  
  
Übrigens: Wir beraten Sie kostenlos ! 
  

 

Insolvenzberatung (Privat-Konkurs) 

 
Auch Privatleute können heutzutage - ähnlich wie Unternehmen - einen gerichtlichen Konkurs 
beantragen, bei dem es eine Reihe von Auflagen, aber auch die Möglichkeit zur endgültigen Befreiung 
von den Schulden gibt.  
Seit 1999 sind wir als geeignete Stelle für die Verbraucherinsolvenzberatung gemäß § 305 InsO 
anerkannt. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens bieten wir Ihnen Beratung bei der Beantragung der 
Verbraucherinsolvenz nach dem Insolvenzgesetz an.  
Hierzu gehören u.a.: 
  

 Information und Beratung rund um die Insolvenzordnung 

 Erstellung eines außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplans 

 Verhandlungen mit den Gläubigern 

 Ausstellung der notwendigen Bescheinigung gemäß § 305 InsO 

 Hilfestellung bei der Beantragung des Insolvenzverfahrens 

 Begleitung im außergerichtlichen und gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren 
 

 

 

Das Pfändungsschutzkonto (P-Konto) 
 

Seit dem 01.07.2010 gilt ein neuer Pfändungsschutz, dass sogenannte Pfändungsschutzkonto. 
Ein bestehendes Girokonto kann in ein P-Konto umgewandelt werden. Auf dem P-Konto ist jegliches 
Einkommen bis zu einem bestimmten Sockelbetrag vor dem Zugriff des pfändenden Gläubigers 
geschützt. Sie können Ihr bestehendes Girokonto bei Ihrem Kreditinstitut in ein P-Konto umwandeln 
lassen. 
  
Informationen zum P-Konto erhalten Sie bei der Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt. 
  
 

 

 

 

 



Was können Sie SELBST zu Ihre Entschuldung beitragen ? 
  

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Schuldnerberatung ist  Ihre aktive Mitarbeit.  
  
Wir können Sie beraten, Lösungswege aufzeigen und, falls gewünscht, Kontakte zu Behörden, 
Rechtsanwälten oder Gläubigern aufnehmen. 
  
Zahlungsvereinbarungen, Termine usw. einhalten müssen Sie allerdings selbst. 
  
Und noch etwas wichtiges:  
Die Beratung erfolgt vertraulich. Beraterin und Berater unterliegen der Schweigepflicht. Sie können 
sich also ohne Sorge über Ihre Schulden aussprechen, d.h. alle Schulden und Einnahmen offen 
legen…. 
  

 
 

... und was wir natürlich NICHT machen ... 
  

 Schuldenberatung ist kein Kreditinstitut. Wir übernehmen keine Schulden und vermitteln auch 

keine Umschuldungsdarlehen. 

 Schuldnerberatung ist keine Rechtsberatung. Für strittige Rechtsfragen sind Rechtsanwälte oder 

andere Stellen zuständig. 
  

 
 

So erreichen Sie die Schuldner- und Insolvenzberatung: 
 
Schuldnerberatung Stadt Nettetal 
Beratung und Betreuung von überschuldeten Menschen in der Stadt Nettetal 
Hochstr. 29      41334 Nettetal 

 0 21 53 / 95 38 28 

  0 21 53 / 95 39 78 

Email: Schuldnerberatung.Nettetal@awo-kreisviersen.de 

 
Ansprechpartner: Werner Schmidt 

 
Schuldnerberatung  
Beratung und Betreuung von überschuldeten Menschen in Grefrath-Kempen-Tönisvorst 
Kleinbahnstr. 59      47906 Kempen 

  
Ansprechpartnerin: Kerstin Lorenz 

 0 21 52 / 20 55 5-12 

  0 21 52 / 20 55 5-712 

Email: Kerstin.Lorenz@awo-kreisviersen.de 

 
Ansprechpartner: Heinz Neugebauer 

 0 21 52 / 20 55 5-11 

  0 21 52 / 20 55 5-711 

Email: Schuldnerberatung@awo-kreisviersen.de 

 
 



 
 
Schuldnerberatung Stadt Willich 
Beratung und Betreuung von überschuldeten Menschen in der Stadt Willich 
Gießerallee 8     47877 Willich 

 0 21 54 / 81 97 97 

  0 21 54 / 81 97 97 

Email: Schuldnerberatung.Willich@awo-kreisviersen.de 

Ansprechpartner: Johannes Jacobs 

 
 
Termine, nach telefonischer Vereinbarung ! 


